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7 .

Nähere Beſtimmung der Vortheile , die man auf der Aus mittelung
eines wachſenden Tilgungsfonds für die Tilgung jeder entſtehenden

Schuld ziehen kann .

Nachdem wir die Schwierigkeiten betrachtet , die dem

Vollzuge eines , fuͤr eine Reihe von Jahren , entworfenen

Schuldentilgungsplanes entgegenſtehen , und uns zu zeigen
bemuͤht haben , wie eitel die Hoffnungen ſind , die man auf
die Berechnungen uͤber die wachſende Kraft eines aus —

gemittelten Tilgungsfonds haͤufig zu ſetzen pflegt , bleibt

uns noch uͤbrig , den wahren Vortheil zu beſtimmen , den

man aus der Methode , jedes Anlehen bei ſeiner Entſtehung
mit einem ſolchen Fonds zu dotiren , ziehen kann . Das

Verfahren , welches die Erhaltung des Credits und die

Sicherung ſeiner maͤchtigen Hilfe bei außerordentlichen Er —

eigniſſen in Beziehung auf Schuldentilgung als nothwendig
darſtellen , wird durch jene Methode allerdings weſentlich
erleichtert .

Der weſentliche Grundſatz , den jede Regierung in dieſer
Hinſicht zu befolgen hat , verlangt , daß die Periode der

Ruhe und des Friedens ſo viel moͤglich benutzt werde ,
um die Schulden zu tilgen , die waͤhrend der Periode auſſer —
ordentlicher Anſtrengungen angehaͤuft wurden . Die Befol —

gung dieſes Grundſatzes wird aber erleichtert , wenn ſogleich
beim Entſtehen einer Schuld nicht nur fuͤr die Zinſen ,
ſondern auch fuͤr einen angemeſſenen Tilgungsfonds durch
neue Steuern geſorgt wird .

Wir werden weiter unten unterſuchen , in wie weit es zweck—

maͤßig ſeyn kann , ſelbſt waͤhrend der Fortdauer der Um⸗

ſtaͤnde , welche fortgeſetzte Anlehen erfordern , den Tilgungs —
fonds ſeinem Zwecke unausgeſetzt zu widmen , d. h. gleichzeitig
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zu tilgen und zu leihen , oder ob es nicht vielmehr raͤth⸗

lich ſey , die Hilfsmittel , welche der Tilg ungsfonds darbie —

tet , zur Beſtreitung der aufferordentlichen Beduͤrfniſſe zu

verwenden , und weniger zu leihen . Unverkennbar gewaͤhrt

aber jene Methode den Vortheil , daß , ſobald die auſſer —

ordentlichen voruͤbergehenden Ausgaben , die man durch

Anlehen zu decken ſuchte , aufhoͤren , die beſtehenden und

gewohnten Steuern ſogleich einen Ueberſchuß ge —

waͤhren , der zur effectiven Schuldverminderung verwendet

werden kann .

In Betrachtung der Unausfuͤhrbarkeit der Plane , die

einen unbedeutenden Fonds in einer langen Reihe von

Jahren auf den acht - und zehnfachen Betrag ſteigen laſſen ,

uͤberzeugt man ſich wohl von der Nothwendigkeit , den Be —

trag der jaͤhrlichen Ruͤckzahlungen mit der Faͤhigkeit der

Production , die angehaͤuften Kapitalien aufzunehmen , in

einem angemeſſenen Verhaͤltniß zu beſtimmen und zu er —

halten . Da man , ohne Verſuͤndigung gegen die geſunde

Vernunft , nicht annehmen darf , daß dieſe Faͤhigkeit

mit dem gleichen Exponenten , wie ein auf Zins

und Zinſeszinſen angelegtes Kapital , progreß

ſiv wachſe ; ſo erſcheint es daher als wuͤnſchenswerth ,

daß die Tilgung , ſo viel wie moͤglich, in gleichbleibendem

Betrage — ſchreite , und der Fonds daher ſogleich

die Staͤrke erhalte , welche der Groͤße der angehaͤuften

Schuld angemeſſen gefunden wird .

Dieß iſt am Schluſſe einer Kriegsperiode um ſo mehr

zu wuͤnſchen ,da in der Regel , wo nicht andere Umſtaͤnde

einwirken , gerade in der erſten Zeit nach hergeſtelltem

Frieden , die durch Steuern erzwungene Sammlung von

Kapitalien wohlthaͤtig wirkt , indem ſie die in der Kriegs —

periode durch unfruchtbar verzehrte Anlehen und andere

Verluſte entſtandene Luͤcke ausfuͤllt , den hochangewachſenen
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Zinsfuß ermaͤßigt , und der Regierung durch deſſen Sinken

die Gelegenheit zur Reduction der Zinſen der fruͤhern koſt —

barern Anlehen darbieten kann .

Allein gewoͤhnlich erlauben die Umſtaͤnde in der erſten

Zeit nach der Ruͤckkehr zum Frieden nicht , dem Tilgungs —

fonds ſogleich diejenige Staͤrke zu geben , die bei gleichen

jaͤhrlichen Verwendungen als genuͤgend erſcheinen koͤnnte .

Manche Erſparniſſe treten nur allmaͤhlig ein ; und gewaͤhren

die , im Augenblick der Noth auferlegten , auſſerordentlichen

Steuern auch einen Ueberſchuß , ſo fuͤhlt man ſich oft nicht

ſtark genug , dem dringenden Verlangen nach Erleichterung
zu widerſtehen .

In jenem Falle wird es dann raͤthlich , den unzulaͤng—
lichen disponiblen Tilgungfonds nicht nur durch den Zu—

wachs an Zinſen , ſondern auch durch die Zuweiſung eines

Theiles der planmaͤßigen Erſparniſſe , die erſt allmaͤhlig ein —

treten , bis zu dem Betrage wachſen zu laſſen , den man

der Schuldentilgung widmen kann , ohne die oben ( §. 6 )

beruͤhrten Nachtheile herbeizufuͤhren .

Die zweifache Ruͤckſicht des moͤglichſt gleichfoͤrmigen

Betrags der jaͤhrlichen Tilgung , und der , dem Schulden —

ſtande angemeſſenen Groͤße dieſes Betrags erſcheint

daher als weſentlich . Um einen ſolchen angemeſſenen Fonds ,
den die Gegenwart nicht gewaͤhren kann , wenigſtens all —

maͤhlig zu erhalten , bietet aber die Ueberlaſſung der ge —

tilgten Zinsbetraͤge an die Tilgungscaſſe ein ſchickliches

Hilfsmittel dar .

Auch wenn der Fonds ſeine angemeſſene Groͤße erreicht

hat , kann es zweckmaͤßig ſeyn , denſelben , innerhalb gewiſſer

Grenzen , periodiſch zu reduciren und wieder anwachſen

zu laſſen , theils aus Ruͤckſichten auf die Zeit umſtände ,

theils um haͤufige Veraͤnderungen im Steuerweſen zu

vermeiden .
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Die Beſtimmung der Groͤße des Tilgungs - Fonds haͤngt

aber von der Groͤße der Schuld , von dem Zuſtande der

Finanzen und der oͤkonomiſchen Lage des Landes ab .

Wo die Staatsſchuld durch eine Reihe von Anlehen eine

bedenkliche Hoͤhe erreicht hat , gebietet die Sorge fuͤr

die Zukunft , weniger empfindlich gegen den Druck hoher

Auflagen , und gegen die Nachtheile zu ſeyn , welche be —

deutende jaͤhrliche Ruͤckzahlungen der Klaſſe der Kapitaliſten

durch ein raſcheres Sinken der Kapitalgewinnſte , und dem

Lande durch den Abfluß ſeiner Kapitalien ins Ausland

zufuͤgen moͤgen . Dieſe Nachtheile ſind jedenfalls , in Ver —

gleichung mit den Gefahren einer immer hoͤher anwach —

ſenden Schuld , minder hoch anzuſchlagen , und zudem un —

terlaͤßt das Sinken des Zinsfußes nie durch ſeinen Einfluß

auf die Production Vortheile anderer Art zu gewaͤhren .

Noch weniger wird man ernſte Anſtrengungen zu ſcheuen

haben , wo nicht nur eine hoch angewachſene Staatsſchuld

kraͤftige Maaßregeln zu deren Verminderung erheiſcht ,

ſondern die durch Steuern erzwungene Kapitalanhaͤufung
keinen Abfluß ins Ausland befuͤrchten laͤßt , nur

etwa eine Verminderung des Zuflußes oder eine Abloͤ —

ſung fremder Anlagen bewirkt , und den durch fruͤhere

Verluſte geſtiegenen Zinsfuß auf einen maͤßigen Be —

trag herabſetzt .

Die periodiſche Reduction und Wiederanhaͤufung

eines angemeſſenen Tilgungsfonds innerhalb gewiſſer Gren —

zen wird aber vorzuͤglich von den Erſcheinungen auf

dem Kapitalmarkte abhaͤngen. Man wird in einer

Periode der vervielfaͤltigten Unternehmungen des Handels

und der Production , welche eine vermehrte Nachfrage nach

Kapitalien erzeugen , gut thun , den Tilgungsfonds fort —

ſchreitend wachſen zu laſſen , wenn auch hiezu in der Hoͤhe
der Staatsſchuld kein dringendes Motiv liegt , und derſelbe
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die Grenze , die fruͤhere Plane geſteckt , auch bedeutend uͤber⸗

ſchreiten ſollte . In einer Zeit der Stockung des Handels

und der Stille in den Werkſtaͤtten der Induſtrie wird man

eher geneigt ſeyn , einen Theil des hoͤher angewachſenen
Tilgungsfonds zur Verminderung von Steuern zu ver⸗

wenden , deren Druck unter ſolchen Umſtaͤnden fuͤhlbarer wird .

8.

Vollziehung der Tilgungsplane für ältere Schulden , in Perioden ,
in welchen neue Schulden gemacht werden .

Wir haben nun noch von der Frage zu handeln , ob es

zweckmaͤßig ſeyn kann , den Vollzug eines beſchloſſenen
Tilgungsplanes fortzuſetzen , wenn die Zeitereigniſſe das

Beduͤrfniß neuer Anlehen herbeifuͤhren .
Es verſteht ſich , daß hier nicht die Rede iſt von jenen ,

durch voruͤbergehende Stockungen in den Einnahmen herbei —

gefuͤhrten Anticipationen , von einzelnen Creditoperationen ,
welche unvorhergeſehene Ausfaͤlle in der laufenden Ver —

waltung , die Ausfuͤhrung nuͤtzlicher Unternehmungen u. ſ . f .
veranlaſſen , und die in der Regel zu unbedeutend ſind ,
um einen weſentlichen Einfluß auf die Verwaltung der

oͤffentlichen Schuld auszuuͤben .
Es handelt ſich vielmehr von fortgeſetzten neuen Anlehen

zur Beſtreitung auſſerordentlicher Ausgaben in einer Kriegs⸗
periode , oder zur Deckung eines laufenden Deficits ,
auch in ruhigen Zeiten , waͤhrend fortſchreitender Tilgung
der aͤltern Schulden .

Es iſt klar , daß die Verwendung des Tilgungsfonds zu
den Ausgaben , wofuͤr die neuen Anlehen beſtimmt werden ,

dieſe Anlehen entweder ganz oder zum Theil entbehrlich
machen wuͤrden .

Wenn man den Tilgungsfonds der alten Schuld durch

die abgeloͤsten Zinſen anwachſen laͤßt , der Verwaltung der
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